
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/12 Erste-Hilfe-Kurs Auffrischungskurs 

für Erste-Hilfe-Beauftragte (Risikogruppen A und 

B/C) 

 Gesetzliche Grundlagen 

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 81/08 in geltender Fassung, Art. 35 + 45, Ministerialdekret 388/03, Dekret des 

Landeshauptmanns Nr. 25/05 

Zielgruppe 

Erste-Hilfe-Beauftragte, Betriebsinhaber, Vorarbeiter, Arbeiter & Angestellte, alle Interessierte 

Inhalte 

Der Notruf 

Einen Notfall erkennen 

Anwendung der Erste Hilfe Maßnahmen 

Verhalten beim Auffinden einer Person 

Die Durchführung der stabilen Seitenlage 

Die Durchführung des Notrufs 

Das Anlegen des Druckverbandes 

Ablauf und korrekte Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung 

Fallbeispiele 

Bemerkungen 

Die Pflicht zur Auffrischung für Erste-Hilfe-Beauftragte besteht laut Ministerialdekret 388/03 alle 3 Jahre und laut Dekret des 

Landeshauptmanns Nr. 25/05 alle 10 Jahre. 

Referent 

Landesrettungsverein Weißes Kreuz 

Veranstaltungsort 

Merten Italia GmbH 

Rienzfeldstraße 30 - Gedi-Center – Oberstes Stockwerk 

I-39031 Bruneck 

Termin und Dauer 

Mittwoch, 23.05.2012 

3 Stunden entspricht 4 Unterrichtseinheiten zu je 45 min. (09.00 – 12.00 Uhr) 

Gebühr 

Euro 100,00 (exkl. MwSt.) inkl. Unterlagen 

Anmeldeschluss 

02.05.2012 


